
GZ. RV/7501907/2014

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin R in der Verwaltungsstrafsache gegen
den Beschuldigten B betreffend Verwaltungsübertretung gemäß § 5 Abs. 2 Wiener
Parkometerabgabeverordnung iVm  § 4 Abs 1 Wr ParkometerG 2006, jeweils in der
geltenden Fassung,  über dessen Beschwerde vom 28. Oktober 2014 gegen das
Straferkenntnis des Magistrats der Stadt Wien (MA 67) als Abgabenstrafbehörde vom 22.
Oktober 2014, MA 67-PA-001, zu Recht erkannt:

I. Gemäß § 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz idgF (VwGVG) wird die Beschwerde
als unbegründet abgewiesen und das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.

II. Gemäß § 52 Abs. 1 und 32 VwGVG wird der Beitrag zu den Kosten des
Beschwerdeverfahrens in Höhe von 12,00 Euro, das sind 20% der verhängten Geldstrafe,
bestimmt.

III. Der Magistrat der Stadt Wien wird gemäß § 25 Abs. 2 BFGG idgF als
Vollstreckungsbehörde bestimmt.

IV. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz
idgF (BVG) eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof durch die vor dem
Bundesfinanzgericht belangte Behörde nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Mit Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien als belangte Behörde vom 22.
Oktober 2014, Zl. MA 67-PA- 001 , wurde der Beschwerdeführer (Bf) nach Durchführung
eines Ermittlungsverfahrens schuldig erkannt, ein dem Kennzeichen nach näher
bestimmtes Kraftfahrzeug im Bereich einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Wien
um 19:27 Uhr abgestellt zu haben, ohne für seine Kennzeichnung mit einem für den
Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteten Parkschein gesorgt zu haben. Dadurch habe
er die Parkometerabgabe fahrlässig verkürzt, weshalb über den Bf gemäß § 5 Abs 2
Parkometerabgabeverordnung, ABl der Stadt Wien Nr 51/2005, idgF, iVm § 4 Abs. 1
Wiener Parkometergesetz 2006 idgF eine Geldstrafe von € 60,00 verhängt, und die
Ersatzfreiheitsstrafe mit 12 Stunden bestimmt wurde. Der Beitrag zu den Kosten des
Verwaltungsstrafverfahrens wurde mit € 10,00 festgesetzt.
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In der Begründung des angefochtenen Bescheides führte die belangte Behörde Folgendes
aus:

"Sie haben das verfahrensgegenständliche Kraftfahrzeug an der im Spruch bezeichneten
Örtlichkeit abgestellt, sodass es dort zu angeführten Zeit in einer gebührenpflichtigen
Kurzparkzone gestanden ist, ohne für seine Kennzeichnung mit einem für den
Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteten Parkschein gesorgt bzw. einen elektronischen
Parkschein aktiviert zu haben, da der Parkschein fehlte und kein elektronischer
Parkschein aktiviert war. Demnach haben Sie die Parkometerabgabe fahrlässig verkürzt.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die Organstrafverfügung, welche von
einem Organ der Landespolizeidirektion Wien auf Grund einer eigenen dienstlichen
Wahrnehmung gelegt wurde.

Die Übertretung wurde Ihnen mit Strafverfügung vom 18.6.2014 angelastet.

In Ihrem fristgerechten Einspruch gaben Sie an, am 24.3. um ca. 17.30 Uhr per App
90 Minuten bis 19.15 gebucht zu haben. Von 19.15 Uhr versuchten Sie vergebens
eine weitere Buchung durchzuführen, was aber nicht möglich war. Erst nach einigen
Telefonaten mit der Wien Hotline und dem A1 Servicedienst konnten sie eine weitere
Buchung schlussendlich bis 22.00 Uhr durchführen.

Die Dame bei der Wien Hotline für Parkservice bestätigte Ihnen, dass es an diesem Tag
Probleme mittels APP/SMS gab.

Ihrem Einspruch legten Sie entsprechende Auszüge der mittels SMS gebuchten
Parkscheine bei.

Unbestritten blieb, dass das gegenständliche Fahrzeug zum Tatzeitpunkt an der in Rede
stehenden Örtlichkeit abgestellt war, wobei kein gültiger Parkschein ausgefüllt, bzw. kein
elektronischer Parkschein aktiviert war, weshalb die Behörde die Anzeigeangaben ihrer
Entscheidung zu Grunde legte.

Jeder Lenker eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, der ein solches in einer Kurzparkzone
abstellt, muss bei Beginn des Abstellens die Parkometerabgabe entrichten (§ 5 Abs. 2 der
Parkometerabgabeverordnung).

Die Abgabe ist mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der Parkscheine)
oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung bei Verwendung eines elektronischen
Parkscheines entrichtet (§ 5 Abs. 1 Parkometerabgabeverordnung kundgemacht im
Amtsblatt der Stadt Wien vom 22.12.2005, Heft Nr. 51).

Die Aktivierung eines elektronischen Parkscheines erfolgt durch Übermittlung einer SMS
an das elektronische System. Über das Mobiltelefon ist die beabsichtigte Parkdauer
sowie das behördliche Kennzeichen des abgestellten mehrspurigen Kraftfahrzeuges
einzugeben, sofern das behördliche Kennzeichen nicht bereits im Zuge der Einrichtung
des Benutzerkontos im System erfasst wurde (Abstellanmeldung). Danach ist die
Rückmeldung des elektronischen Systems durch SMS über die durchgeführte Transaktion
abzuwarten (Bestätigung).



Seite 3 von 8

Wird die Abstellanmeldung durch das elektronische System bestätigt, gilt die Abgabe
als entrichtet oder darf das mehrspurige Fahrzeug für einen fünfzehn Minuten nicht
übersteigenden Zeitraum abgestellt werden.

Für den Fall, dass die Bestätigung (Rückmeldung durch SMS) nicht erfolgt, besteht die
Verpflichtung die Abgabe mittels Parkschein(en) zu entrichten.

Erst mit Erhalt der Buchungsbestätigung gilt die Parkometerabgabe als entrichtet.
Sie hätten daher, von den EDV-Problemen bei HANDY Parken wissend, einen
„Papierparkschein“ entwerten müssen, um die Parkometerabgabe zu entrichten.

Die A1 Telekom Austria AG räumt den Nutzern die unentgeltliche Möglichkeit zur
Benützung des Services HANDY Parken ein. Da es sich um ein auf Funktechnologie
basierendes Service handelt, kann die A1 Telekom jedoch kein Gewähr  für ein
unterbrechungs- und störungsfreies Funktionieren des Services, insbesondere des
dem Service zugrunde liegenden technischen Systems einschließlich der erforderlichen
Mobilfunkeinrichtungen, oder für bestimmte Übertragungszeiten und Kapazitäten, wie
beispielsweise SMS übernehmen.

Sie sind als Nutzer von HANDY Parken verpflichtet einen schriftlichen Parkschein
einzulegen, sofern Sie keine Bestätigungs-SMS erhalten haben.

Sie haben somit den objektiven Tatbestand der Ihnen angelasteten Übertretung erfüllt.

Die Abgabenverkürzung erfolgte somit fahrlässig und war die angelastete Übertretung als
erwiesen anzusehen.

Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu € 365,00 zu
bestrafen (§ 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006). Die Strafe hat sich vor allem auch am
Strafzweck zu orientieren.

Das Parkometergesetz verfolgt auch das Ziel, den Parkraum zu rationieren und kann
dieses Ziel nur erreicht werden, wenn die Strafe durch ihre Höhe geeignet ist, Sie zur
Vermeidung von Übertretungen des Parkometergesetzes anzuhalten.

Dass die Einhaltung der Vorschrift eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder
dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen Gründen nur schwer hätte
vermieden werden können, ist weder hervorgekommen noch auf Grund der Tatumstände
anzunehmen. Ihr Verschulden kann daher nicht als ganz geringfügig angesehen werden.

Bei der Strafbemessung wurde Ihre verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit als
mildernd gewertet.

Betreffend Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfälliger Sorgepflichten
sind dem Amt keine Umstände bekannt, die annehmen ließ, dass Sie durch die verhängte
Strafe in Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen übermäßig hart getroffen werden.

Die verhängte Geldstrafe soll durch ihre Höhe dazu geeignet sein, Sie wirksam von einer
Wiederholung abzuhalten.
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Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe und den bis zu 365,00 Euro
reichenden Strafsatz, den Unrechtsgehalt der Tat und das Verschulden ist die nunmehr
verhängte Geldstrafe durchaus angemessen und keineswegs zu hoch, zumal weitere
Milderungsgründe nicht hervorgetreten sind.

Die Auferlegung des Beitrages zu den Kosten des Verfahrens stützt sich auf die
zwingende Vorschrift des § 64 Abs. 2 des VStG 1991."

Gegen diesen Bescheid richtet sich die mit E-Mail erhobene Bescheidbeschwerde vom
28. Oktober 2014, in der der Bf  an neuem Beschwerdevorbringen vorträgt, dass es für ihn
zur Zeit, während der das elektronische Handy-Parken nicht funktionierte, nicht möglich
war, einen Parkschein zu kaufen, da keine Trafik mehr offen hatte und es in dieser Straße
auch keine Parkscheinautomaten gegeben habe. Schließlich führt der Bf ins Treffen,
dass er beruflich im Jahr 70.000 km fährt und jeder Parkschein von seinem Arbeitgeber
bezahlt werde. Er habe es also nicht notwendig, sich auf eine Strafverfügung einzulassen.
Gerne sei er auch zu einer persönlichen Vorsprache bereit, aber es wäre toll, wenn wir
den Steuerzahlen nicht weiter belasten müssten. 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Die Bescheidbeschwerde    ist zulässig, aber unbegründet.

Gemäß § 44 Abs 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) hat das
Verwaltungsgericht (grundsätzlich) eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.
Gemäß § 44 Abs 3 Z 1 VwGVG kann das Verwaltungsgericht jedoch von einer
Verhandlung absehen, wenn in der Beschwerde nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung
behauptet wird und keine Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat.

In der Formulierung, gerne zu einer persönlichen Vorsprache bereit zu sein, ist kein Antrag
auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu erblicken. Da in der Beschwerde
nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet, aber die Tatbildverwirklichung nicht
bestritten wird und Sachverhaltsermittlungen nicht erforderlich waren, konnte von der
Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden.

Rechtsgrundlagen:

Gemäß § 5 Abs 2 Satz 2   Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der für das
Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer
Abgabe vorgeschrieben wird idgF ( Wr Parkometerabgabeverordnung) hat jeder Lenker,
der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einem Gebiet abstellt, für das eine Abgabepflicht
besteht, die Parkometerabgabe bei Beginn des Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten.

Gemäß § 5 Abs 1    Wr Parkometerabgabeverordnung idgF gilt die Abgabe mit der
ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der Parkscheine) oder mit der
Bestätigung der Abstellanmeldung als entrichtet.

Gemäß § 7 Abs 2    Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Art
der zu verwendenden Kontrolleinrichtungen in Kurzparkzonen idgF (Wr
Kontrolleinrichtungenverordnung)  erfolgt die Aktivierung eines elektronischen
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Parkscheines durch Übermittlung einer SMS oder im Wege einer vom Systembetreiber
zur Verfügung gestellten Internet-Applikation über das Internet Protokoll (IP) an
das elektronische System. Über das Mobiltelefon bzw. das (mobile) Endgerät ist
die beabsichtigte Parkdauer sowie das behördliche Kennzeichen des abgestellten
mehrspurigen Kraftfahrzeuges einzugeben, sofern das behördliche Kennzeichen
nicht bereits im Zuge der Einrichtung des Benutzerkontos im System erfasst wurde
(Abstellanmeldung). Danach ist die Rückmeldung des elektronischen Systems durch
SMS oder im Wege einer vom Systembetreiber zur Verfügung gestellten Internet-
Applikation über das Internet Protokoll (IP) über die durchgeführte Transaktion abzuwarten
(Bestätigung).

Gemäß § 7 Abs 3  Wr Kontrolleinrichtungenverordnung idgF  gilt die Abgabe als entrichtet
oder darf das mehrspurige Kraftfahrzeug für einen fünfzehn Minuten nicht übersteigenden
Zeitraum abgestellt werden, sofern die Abstellanmeldung durch das elektronische System
bestätigt wird.

Gemäß § 4 Abs 1 Gesetz über die Regelung der Benützung von Straßen durch abgestellte
mehrspurige Kraftfahrzeuge idgF ( Wr ParkometerG 2006)  sind Handlungen oder
Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, als
Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Das Bundesfinanzgericht nimmt folgenden Sachverhalt als erwiesen an:

Der Bf hat am 24.03.2014 um 19:27 Uhr das mehrspurige Kraftfahrzeug mit dem
behördlichen Kennzeichen  002  in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Wien  Tatort
abgestellt, ohne dieses mit einem gültig entwerteten Parkschein gekennzeichnet oder
einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben.

Diese Sachverhaltsfeststellung wird vom Bf auch nicht bestritten.

rechtlich folgt:

objektive Tatseite:

Mit oben festgestelltem Sachverhalt hat der Bf eine Verwaltungsübertretung begangen,
weil er mit diesem Verhalten gegen § 5 Abs 2 Satz 2 Wr Parkometerabgabeverordnung
idgF verstoßen hat. Er hat damit die Parkometerabgabe erfolgreich verkürzt, denn ohne
Aktivierung eines elektronischen Parkscheins oder ohne Entwerten eines üblichen
Parkscheins tritt der Abgabenerfolg in diesem Zeitpunkt ein. Damit wurde das Tatbild des §
5 Abs 2 Satz 2 Wr Parkometerabgabeverordnung idgF verwirklicht.

Rechtswidrigkeit:

Gemäß § 6 VStG 1991 ist eine Tat nicht strafbar, wenn sie durch Notstand entschuldigt
oder, obgleich sie dem Tatbestand einer Verwaltungsübertretung entspricht, vom Gesetz
geboten oder erlaubt ist. Das Verhalten ist auch rechtswidrig, weil ein Rechtfertungsgrund
gemäß § 6 VStG 1991 idgF, der sich aus der gesamten Rechtsordnung als solches
ergeben kann, nicht vorliegt.
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subjektive Tatseite:

Soweit der Bf die Ansicht vertritt, sein Verhalten entschuldige ihn, weil zur Tatzeit das auf
Funktechnologie basierende Service HANDY-Parken nicht funktioniert hat und er nicht
in der Absicht gehandelt hat, die Parkometerabgabe zu verkürzen, da sein Arbeitgeber
ohnedies die Kosten für die Parkscheine trage, ist auszuführen, dass es auf das Wollen
(und damit Vorsatz) allein nicht ankommt, weil gemäß § 5 Abs 1 Satz 1 VStG idgF zur
Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten genügt.

Nach § 6 Abs 1 und 2 Strafgesetzbuch (StGB) idgF handelt fahrlässig handelt, wer
die Sorgfalt außer acht läßt, zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach
seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist,
und deshalb nicht erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem
gesetzlichen Tatbild entspricht, oder auch, wer es für möglich hält, daß er einen solchen
Sachverhalt verwirkliche, ihn aber nicht herbeiführen will.

Der Bf hat gewusst, dass er die Parkometerabgabe zu entrichten hatte, denn er hat sich
vergebens bemüht, einen Handy-Parkschein zu aktivieren. Gemäß § 7 Abs 2 und 3 Wr
Kontrolleinrichtungenverordnung idgF muss zur rechtswirksamen Abgabenentrichtung
die Rückmeldung des elektronischen Systems durch SMS oder im Wege einer vom
Systembetreiber zur Verfügung gestellten Internet-Applikation über das Internet Protokoll
(IP) über die durchgeführte Transaktion abgewartet werden (Bestätigung). Der Bf hat nach
seinem eigenen Vorbringen auch registriert, dass er die Bestätigung nicht erhält. Ohne die
Bestätigungs-SMS iSd § 7 Abs 2 Wr Kontrolleinrichtungenverordnung idgF war der Bf aber
nicht berechtigt, das tatgegenständliche Kraftfahrzeug in der Kurzparkzone abzustellen
und sich davon zu entfernen.

Auch der Einwand, die Öffnungszeiten für Trafiken sei schon überschritten gewesen
verhilft nicht zum Erfolg. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs ist die
Parkometerabgabe unverzüglich nach dem "Abstellen" des Fahrzeuges durch Ausfüllen
des Parkscheines zu entrichten. Entfernt sich der Lenker, ohne diese Pflicht zu erfüllen,
vom "abgestellten" Fahrzeug - wenn auch nur zur Besorgung von Parkscheinen - so
verwirklicht er bereits den Tatbestand der Abgabenverkürzung gem § 4 Wr ParkometerG.
Stellt der Beschuldigte sein Fahrzeug in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone ab, ohne
vorher Parkscheine besorgt zu haben, so ist ihm Fahrlässigkeit zur Last zu legen (VwGH
26.1.1998, 96/17/0254).  Das zur Trafik Gesagte gilt auch für den Parkscheinautomaten.

Wenn der Bf einen elektronischen Parkschein wegen technischer Probleme nicht
aktivieren kann oder er einen papierenen Parkschein nicht bei sich hat oder er einen
Parkscheinautomaten nicht vorfindet, ist er nicht berechtigt, sein mehrspuriges
Kraftfahrzeug in der Kurzparkzone abzstellen. Entfernt sich der Lenker dennoch vom
"abgestellten" Fahrzeug, so verwirklicht er bereits den Tatbestand der Abgabenverkürzung
gem § 4 Wr ParkometerG infolge Fahrlässigkeit. Diesfalls hat der Lenker sein Fahrzeug an
einem anderen Ort - allenfalls in einem Parkhaus - abzustellen.

Strafbemessung:



Seite 7 von 8

Gemäß § 19 Abs 1 VStG 1991 idgF sind Grundlage für die Bemessung der Strafe
die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner
Beeinträchtigung durch die Tat.

Im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) sind gemäß § 19 Abs 2 VStG 1991 idgF überdies
die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und
Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander
abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen.
Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32
bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der
Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Die Tat schädigte in nicht unerheblichem Maße das Interesse an der Bewirtschaftung bzw.
Rationierung des ohnehin knappen innerstädtischen Parkraumes (Rechtsgut) und an der
ordnungsgemäßen Entrichtung der Parkometerabgabe. Der Unrechtsgehalt der Tat - der
nicht nur in der Verletzung fiskalischer Interessen, sondern insbesondere in der Verletzung
der Interessen anderer Verkehrsteilnehmer, die im innerstädtischen Bereich einen
Parkplatz benützen wollen, begründet ist - konnte daher nicht als unbedeutend angesehen
werden (vgl auch VwGH 20.09.1996, 95/17/0495 mwN, zur Frage der Strafbemessung im
Hinblick auf die durch Parkgebührenvorschriften geschützten Interessen).

Erschwernisgründe sind liegen nicht vor; als strafmildernd ist die
verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit zu werten. Da auch im Beschwerdeverfahren
keine Angaben zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen sowie zu allfälligen
Sorgepflichten gemacht wurde, wird von durchschnittlichen Verhältnissen ausgegangen.

Die Geldstrafe ist mit 60,00 Euro im unteren Bereich des bis zu 365,00 Euro reichenden
Strafrahmens angesiedelt. Vorsätzliche Parkometerabgabeverkürzungen werden von der
belangten Behörde mit Geldstrafen zwischen 240,00 Euro und 300,00 Euro geahndet.

Unter Bedachtnahme auf obige Strafzumessungsgründe und den bis zu 365,00
Euro reichenden Strafsatz, den Unrechtsgehalt der Tat und das Verschulden ist die
verhängte Geldstrafe durchaus angemessen und keineswegs zu hoch, zumal weitere
Milderungsgründe nicht hervorgetreten sind.

Kostenentscheidung

Gemäß § 52 Abs. 1 VwGVG ist in jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem
ein Straferkenntnis bestätigt wird, auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den
Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.

Gemäß § 52 Abs. 2 ist dieser Betrag für das Beschwerdeverfahren mit 20% der
verhängten Strafe, mindestens jedoch mit zehn Euro zu bemessen.

Gemäß § 52 Abs. 6 VwGVG sind die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a VStG sinngemäß
anzuwenden. Gemäß § 54b Abs. 1 VStG idF BFBl l 2013/33 sind rechtskräftig verhängte
Geldstrafen oder sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen binnen zwei Wochen
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nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen. Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, kann
sie unter Setzung einer angemessenen Frist von höchstens zwei Wochen eingemahnt
werden. Nach Ablauf dieser Frist ist die Unrechtsfolge zu vollstrecken. Ist mit Grund
anzunehmen, dass der Bestrafte zur Zahlung nicht bereit ist oder die Unrechtsfolge
uneinbringlich ist, hat keine Mahnung zu erfolgen und ist sofort zu vollstrecken oder nach
Abs. 2 vorzugehen.

Gemäß § 25 Abs. 2 BFGG hat das Bundesfinanzgericht, soweit dies nicht in der BAO,
im ZollR-DG oder im FinStrG geregelt ist, in seiner Entscheidung zu bestimmen, welche
Abgabenbehörde oder Finanzstrafbehörde die Entscheidung zu vollstrecken hat.

Der für das gegenständliche Beschwerdeverfahren mit 12,00 Euro bestimmte
Kostenbeitrag kommt zur Geldstrafe von 60,00 Euro und den von der belangten Behörde
bestimmten Kostenbeitrag von 10,00 Euro hinzu, sodass der insgesamt zu zahlende
Betrag 82,00 Euro ausmacht.

Zur Zulässigkeit der Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision durch
die belangte Behörde nicht zulässig, da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das
Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht,
eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

 

 

 

Wien, am 2. Juni 2016

 


